
Die Firma BL Wasserbau GmbH, Berlin, plant für die Bauwerksgründung eines
Einfamilienhauses in der Gemeinde Mühlenbecker Land, OT Schildow, In den Ruthen die
Durchführung einer Grundwasserabsenkung. Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für
diese Gewässerbenutzung wurde mit Schreiben vom 11.01.2019 beim Landkreis Oberhavel
als zuständige untere Wasserbehörde gestellt.

Das Bauvorhaben erfolgt in der der Gemarkung Schildow, Flur 9, Flurstück 466 (In den
Ruthen) – siehe Kartenauszug.

Im Bereich des Absenkungstrichters liegen die Grundstücke:
In den Ruthen 23, 24, 24 A, 25, 26 A, 27, 28, 28 A
Schönfließer Straße (ohne Hausnummern), 15, 15 A, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Mühlenbecker Straße 37 B
Schildower Gärten 2
Bahnlinie der Heidekrautbahn (Gemarkung Schildow, Flur 9, Flurstück 52/2)

Es handelt sich dabei um folgende Flurstücke in der Gemarkung Schildow
Flur 8: 371, 374, 375, 376, 377, 378
Flur 9: 52/2, 296, 300, 313, 326, 337, 338, 346, 347, 409, 410, 463, 465, 467, 468, 469, 476,
477, 478
Flur 12: 3/5

Grundwasserabsenkungen können auf Grund der zeitweisen Veränderung der
Grundwasserstände Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit der umliegenden
Grundstücke, die Standsicherheit von Gebäuden und die Vegetation haben. Zu beachten ist
dabei aber auch, dass sich die Absenkungen des Grundwasserstandes während einer
Grundwasserabsenkung oftmals nur im Bereich der natürlichen Schwankungsbereiche des
Grundwassers bewegen.

Als Absenkungszeitraum wurde der Zeitraum vom 01.04.2019 bis zum 30.04.2019 beantragt.
Beantragt wurde eine Grundwasserentnahme von max. 17,66 m³/h bzw. 423,84 m³/d. An der
Entnahmestelle ist eine Grundwasserabsenkung von 1,50 m geplant. Die Entnahmemengen
variieren je nach Absenkungstiefe und anstehenden Bodenschichten.

Die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die beantragte Grundwasserabsenkung ist
vorgesehen.

Es besteht die Möglichkeit, bis zum 08.02.2019 in die der unteren Wasserbehörde
vorliegenden Antragsunterlagen während der Sprechzeiten bzw. – nach vorheriger
Absprache (03301/ 601 605, Frau Frank) – auch außerhalb dieser Zeiten einzusehen.

Anlage: Kartenauszug

Oranienburg, den 22.01.2019

Weskamp
Landrat
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